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An die Geschaftsfuhrung des
NO Wirtschafts- und Tourismusfonds
St. Polten

Wir haben die Prifung des Rechnungsabschlusses zum 31. Dezember 2025 des

NO Wirtschafts- und Tourismusfonds, St. Pélten,

(im Folgenden auch kurz "Fonds" genannt)

abgeschlossen und erstatten Uber das Ergebnis dieser Prufung den folgenden Bericht:

1. Prufungsvertrag und Auftragsdurchfuhrung

Das zustandige Mitglied der NO Landesregierung und die Geschéftsfiihrung des Fonds haben
mit uns am 5. November 2024 einen Prufungsvertrag abgeschlossen, den Rechnungsabschluss
zum 31. Dezember 2025 unter Einbeziehung der Buchfiihrung geman §8 269 ff UGB zu priifen.

Der Fonds wurde aus dem NO Wirtschaftsférderungs- und Strukturverbesserungsfonds und
dem NO Fremdenverkehrsférderungsfonds zu einer juristischen Person éffentlichen Rechts
zusammengefuhrt. Die historische Errichtung des Fonds erfolgte zum 1. Janner 1985 (LGBl
7300-0). Die Zusammenfluhrung erfolgte zum 31. Dezember 2005 (LGBl 7300-2 idF LGBL 7300-3).

Der Auftrag erfolgte auf der Grundlage der vom Niederosterreichischen Landtag beschlossenen
Resolution vom 7. Juni 1990, wonach die Rechnungsabschlisse der Fonds einem beeideten

Wirtschaftsprifer zur Prifung vorgelegt werden sollen.
Bei der gegenstandlichen Prifung handelte es sich um eine freiwillige Abschlussprufung.

Diese Prufung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Rechnungsabschlusses und der
Buchfluhrung die gesetzlichen Vorschriften und die in den Angaben und Erlauterungen zum

Rechnungsabschluss angegebenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beachtet wurden.

Bei unserer Priifung haben wir die in Osterreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und
berufsublichen Grundsatze ordnungsgemaBer Durchfiihrung von Abschlussprifungen
beachtet. Diese Grundsatze erfordern die Anwendung der internationalen Prufungsstandards
(International Standards on Auditing). Wir weisen darauf hin, dass das Ziel der Rechnungs-
abschlussprufung ist, hinreichende Sicherheit dartber zu erlangen, ob der Rechnungs-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist. Eine absolute Sicherheit
lasst sich nicht erreichen, weil jedem Rechnungslegungs- und internen Kontrollsystem die

Moglichkeit von Fehlern immanent ist und aufgrund der stichprobengestitzten Prafung ein
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unvermeidbares Risiko besteht, dass wesentliche falsche Darstellungen im Rechnungs-

abschluss unentdeckt bleiben. Die Prifung erstreckte sich nicht auf Bereiche, die Ublicherweise

den Gegenstand von Sonderprufungen bilden.

Wir fuhrten die Prifung mit Unterbrechungen im Zeitraum von Oktober bis November 2025
(Vorprufung) sowie von Marz bis April 2026 (Hauptprufung) durch. Die Prifung wurde mit dem

Datum dieses Berichtes materiell abgeschlossen.

Far die ordnungsgemaBe Durchfihrung des Auftrages ist Mag. Romana Haslinger,

Wirtschaftspruferin, verantwortlich.

Grundlage fur unsere Prufung ist der mit dem Fonds abgeschlossene Prufungsvertrag. Die von
der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprufer:innen herausgegebenen
"Allgemeinen Auftragsbedingungen fur Wirtschaftstreuhandberufe" (laut Anlage) bilden einen
integrierten Bestandteil dieses Prufungsvertrages. Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur
zwischen dem Fonds und dem Abschlussprufer, sondern auch gegenuber Dritten. Unsere
Haftung gilt demnach fur leichte Fahrlassigkeit als ausgeschlossen. Unter Bezugnahme auf

§ 275 Abs 2 UGB wurde fir grobe Fahrlassigkeit eine Haftungshdochstgrenze von EUR 2 Mio

gegenuber dem Fonds und auch gegenuber Dritten vereinbart.

223896

|2



Deloitte.

2. Aufgliederung und Erlauterung von wesentlichen Posten des
Rechnungsabschlusses

Alle erforderlichen Aufgliederungen und Erlauterungen der Posten des Rechnungsabschlusses
sind in den Angaben und Erlduterungen zum Rechnungsabschluss sowie in der Beilage

»Aufgliederung der Posten des Rechnungsabschlusses” enthalten.
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3. Zusammenfassung des Prufungsergebnisses

3.1. Feststellungen zur GesetzmaBigkeit von Buchfiihrung und
Rechnungsabschluss

Bei unseren Prufungshandlungen haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der in
den Angaben und Erlduterungen zum Rechnungsabschluss angegebenen Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden und der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung festgestellt. Im
Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten Prifungsansatzes haben wir — soweit wir dies
fur unsere Prufungsaussage fur notwendig erachteten — die internen Kontrollen in Teilbereichen

des Rechnungslegungsprozesses in die Prifung einbezogen.

Hinsichtlich der GesetzmaBigkeit des Rechnungsabschlusses verweisen wir auf unsere

Ausflhrungen im Bestatigungsvermerk.

3.2. Erteilte Auskunfte

Die Geschaftsfuhrung hat die von uns verlangten Aufklarungen und Nachweise erteilt und eine
Vollstandigkeitserklarung unterfertigt.

3.3. Stellungnahme zu Tatsachen nach § 273 Abs 2 UGB (Ausubung der
Redepflicht)

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprufer haben wir keine Tatsachen
festgestellt, die den Bestand des gepruften Fonds gefahrden oder seine Entwicklung wesentlich
beeintrachtigen konnen oder die schwerwiegende VerstoBe der Geschaftsfiihrung gegen Gesetz
erkennen lassen. Wesentliche Schwachen bei den internen Kontrollen des Rechnungslegungs-

prozesses sind uns nicht zur Kenntnis gelangt.
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4. Bestatigungsvermerk

Prufungsurteil

Wir haben den beigefiigten Rechnungsabschluss des NO Wirtschafts- und Tourismusfonds,
St. Polten, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und
Verlustrechnung fur das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr, sowie den Angaben und

Erlauterungen zum Rechnungsabschluss, gepruft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechnungsabschluss den gesetzlichen Vorschriften
sowie den in den Angaben und Erlduterungen zum Rechnungsabschluss dargestellten
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsatzen und vermittelt ein mdglichst getreues Bild der
Vermogens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2025 sowie der Ertragslage des Fonds flr das an
diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Ubereinstimmung mit den sterreichischen
Grundsétzen ordnungsmaBiger Buchfihrung und in Ubereinstimmung mit der Zielsetzung und

den Aufgaben des Fonds.

Grundlage flir das Prufungsurteil

Wir haben unsere Abschlusspriifung in Ubereinstimmung mit den dsterreichischen
Grundsatzen ordnungsmaBiger Abschlussprufung durchgefthrt. Diese Grundsatze erfordern die
Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach
diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt ,,Verantwortlichkeiten des Abschluss-
prufers fur die Prifung des Rechnungsabschlusses® unseres Bestatigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Fonds unabhéngig in Ubereinstimmung mit den
Osterreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben
unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestatigungsvermerks erlangten
Prufungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unser Prifungsurteil

zu diesem Datum zu dienen.

Hervorhebung eines Sachverhaltes

Wir weisen darauf hin, dass der Rechnungsabschluss nach den in den Angaben und
Erlduterungen zum Rechnungsabschluss dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsatzen aufgestellt wurde und allein dazu dient, die gesetzlichen Vertreter des Fonds bei
der Erfuillung der gesetzlichen Bestimmungen des NO Wirtschafts- und Tourismusfonds-
gesetzes zur Aufstellung und Vorlage eines Rechnungsabschlusses zu unterstutzen und
maoglicherweise fur einen anderen Zweck nicht geeignet ist. Unser Prifungsurteilist in Hinblick

auf diesen Sachverhalt nicht modifiziert.
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Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter fir den
Rechnungsabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Rechnungsabschlusses
und dafiir, dass dieser in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Angaben
und Erlauterungen zum Rechnungsabschluss ein moglichst getreues Bild der Vermogens-,
Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich fur die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung
eines Rechnungsabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen

aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Rechnungsabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur verant-
wortlich, die Fahigkeit des Fonds zur Fortfihrung der Tatigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im
Zusammenhang mit der Fortfuhrung der Tatigkeit — sofern einschlagig — anzugeben, sowie dafur,
den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfuhrung der Tatigkeit anzuwenden, es sei denn, die
gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder den Fonds zu liquidieren oder die Tatigkeit

einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Abschlusspriifers fur die Priufung des
Rechnungsabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit dartber zu erlangen, ob der Rechnungsabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtimern ist, und einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unser Prufungsurteil beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maf an Sicherheit, aber keine Garantie daflr, dass eine in
Ubereinstimmung mit den dsterreichischen Grundsatzen ordnungsmaBiger Abschlusspriifung,
die die Anwendung der ISA erfordern, durchgefihrte Abschlussprufung eine wesentliche falsche
Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kdnnen aus
dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
von ihnen einzeln oder insgesamt vernunftigerweise erwartet werden kénnte, dass sie die auf
der Grundlage dieses Rechnungsabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von

Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlusspriifung in Ubereinstimmung mit den 6sterreichischen Grundséatzen
ordnungsmaniger Abschlussprufung, die die Anwendung der ISA erfordern, uben wir wahrend
der gesamten Abschlussprifung pflichtgemaBes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung.
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Daruber hinaus gilt:

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtimern im Abschluss, planen Prifungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken, fihren sie durch und erlangen Prifungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unser Prufungsurteil zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist hoher als ein aus Irrtimern resultierendes, da dolose
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten,
irrefhrende Darstellungen oder das AuBerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten

konnen.

Wir gewinnen ein Verstandnis von den fur die Abschlussprufung relevanten internen
Kontrollen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstanden
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prafungsurteil zur Wirksamkeit der

internen Kontrollen des Fonds abzugeben.

Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschatzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhangende
Angaben.

Wir ziehen Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit der Anwendung des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfuhrung der Tatigkeit durch die gesetzlichen
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die
erhebliche Zweifel an der Fahigkeit des Fonds zur FortfUhrung der Tatigkeit aufwerfen
kénnen. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, in unserem Bestatigungsvermerk auf die dazugehorigen Angaben im
Rechnungsabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen
sind, unser Prifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten
Prufungsnachweise. Zukunftige Ereignisse oder Gegebenheiten kdnnen jedoch die Abkehr

des Fonds von der FortfUhrung der Tatigkeit zur Folge haben.

Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechnungs-
abschlusses einschlieBlich der Angaben sowie ob der Rechnungsabschluss die zugrunde
liegenden Geschaftsvorfalle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein moglichst

getreues Bild erreicht wird.
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Haftungsbeschrankung

Fur die Durchfuhrung dieses Auftrages und unsere Verantwortung, auch gegenuber Dritten,
gelten durch Unterfertigung des Prufungsvertrages die in der Anlage zum Prufungsbericht
beigefugten und von der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprufer:innen
herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen fur Wirtschaftstreuhandberufe als
vereinbart. Unsere Haftung gilt demnach fur leichte Fahrlassigkeit als ausgeschlossen. Unter
Bezugnahme auf § 275 Abs 2 UGB wurde flr grobe Fahrlassigkeit eine Haftungshochstgrenze
von EUR 2 Mio gegenuber dem Fonds und auch gegenuber Dritten vereinbart.

St . Polten

30. April 2026

Deloitte Niederosterreich Wirtschaftspriifungs GmbH

Mag. Romana Haslinger

Wirtschaftspruferin

Romana Haslinger

80DA113962494F0...

Qualifiziert elektronisch signiert: [DocuSigned by:

Datum: | 30.04.2026

Die Veroffentlichung oder Weitergabe des Rechnungsabschlusses mit unserem Bestatigungsvermerk darf nur in der
von uns bestatigten Fassung erfolgen. Dieser Bestatigungsvermerk bezieht sich ausschlieBlich auf den deutsch-
sprachigen und vollstandigen Rechnungsabschluss. Fur abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281
Abs 2 UGB zu beachten.
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NO Wirtschafts- und Tourismusfonds

Bilanz

zum

31. Dezember 2025

Aktiva Passiva
31.12.2025 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR TEUR TEUR EUR EUR TEUR TEUR
A. Langfristiges Vermégen A. Stammvermdgen 39 017 351,97 20611
1. Einzahlung Haftungsfonds 4 625 000,00 4 625
2. Forderungen aus Darlehen 10 801 136,30 15 965 B. Zweckgebundene Riicklagen 7 068 170,00 27777
3. Genussrechte 3709 530,21 4 868
4. Mezzaninkapital 2 500 000,00 2500 C. Rickstellungen
5. Nachrangkapital 4873 214,00 5215 1. Ruckstellung fur offene Beitrage 136 723 732,85 141 376
6. Darlehen Abwicklung Regionsférderung 14 935 139,44 14 982 und Zuschiisse
7. Forderung Regionalférderung 48 659 986,73 90 104 006,68 79 029 127 185 2. Sonstige Rickstellungen 17 126 055,07 153 849 787,92 16 678 158 053
Kurzfristiges Vermoégen D. Verbindlichkeiten
B. 1. Guthaben bei Kreditinstituten 79947 780,17 64 701 1. Verbindlichkeiten gegenuber Kreditinstituten 19 049 408,39 17173
2. Darlehen Land NO 72 000 000,00 75 000 2. Verbindlichkeiten Abwicklung Regionsférderung 14 845 767,16 15 046
3. Sonstige Forderungen 1587 261,14 153 535 041,31 1643 141 344 3. Sonstige Verbindlichkeiten 1092 747,58 34987 923,13 1043 33261
E. Passive Rechnungsabgrenzung 8 715 814,97 28 826
Treuhandvermdégen
C. 1. Guthaben bei Kreditinstituten 668 791,75 878 F. Treuhandverbindlichkeiten 668 791,75 878
244 307 839,74 269 407 244 307 839,74 269 407
Eventualforderungen 5907 054,50 7907 Eventualverbindlichkeiten 14 382 862,14 17 604




A wo DN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

NO Wirtschafts- und Tourismusfonds

GEWINN -

UND VERLUSTRECHNUNG

fur das Rechnungsjahr

vom 1. Janner 2025 bis 31. Dezember 2025

Landesbeitrag

Bedarfszuweisung

Zinsertrage

Kreditprovisionen aus Forderdarlehen
Ertrage ausgelagerte Foérdermodelle (Gestionierung)
Ubrige Ertrage

Zwischensumme Ertrage

Aufwand aus Beitragen und Zuschissen
a) laufender Aufwand

b) Veranderung Riickstellung
Refinanzierungszinsen NOBEG

a) laufender Aufwand

b) Veranderung Riickstellung

Aufwand aus Ruckburgschaften

a) Inanspruchnahme Riickbirgschaften
b) Veranderung Riickstellung
Ergebnisverrechung Genussrechte
Verwaltungsaufwand

a) Investitionsdarlehen

b) ausgelagerte Foérdermodelle (Gestionierung)
Zinsen und ahnliche Aufwendungen
Ubrige Aufwendungen

Zwischensumme Aufwendungen

Laufendes Ergebnis

Auflésung von / Zuweisung zu zweckgebundenen Riicklagen

Veranderung Stammvermaogen

-97 344 155,69

-2 303 150,79

20 709 135,00

18 405 984,21

2025 2024
EUR EUR TEUR TEUR
75 358 931,27 60 099
10 000 000,00 10 000
1854 694,73 3172
38 645,86 56
3376 194,56 3956
4 412 538,48 4 205
95 041 004,90 81 487
-56 950 261,16 -49 943
-25 717 594,50 -82 667 855,66 -5 605 -55 548
-2 918 560,08 -4519
-1 270 593,03 -4 189 153,11 2 445 -2074
-513 235,07 -573
822 968,62 309 733,55 1744 1171
-3 158 664,88 -540
-48 364,92 -52
-6 879 488,98 -6 927 853,90 -4 353 -4 405
-565 083,93 -796
-145 277,76

-67 731

13756
-7 976
5780



NO Wirtschafts- und Tourismusfonds

Angaben und Erlauterungen zum Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2025

1. Allgemeines

Der Rechnungsabschluss des NO Wirtschafts- und Tourismusfonds (NO WTF) besteht aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Rechnungsjahr vom
1. Jédnner 2025 bis 31. Dezember 2025 sowie den Angaben und Erlduterungen zum
Rechnungsabschluss. Die Aufstellung des Rechnungsabschlusses erfolgte unter Beachtung der
Grundsétze ordnungsgemafer Buchfiihrung und in Ubereinstimmung mit der Zielsetzung und den

Aufgaben des Fonds.

2. Allgemeine Ansatz-, Bewertungs- und Gliederungsvorschriften

Der Rechnungsabschluss wird unter sinngemafer Beriicksichtigung der Bestimmungen der 88 195-
200 UGB (Ansatzvorschriften), der Bestimmungen der 88 201-211 UGB (Bewertungsvorschriften)
sowie der Bestimmungen der 88 223, 224 und 231 UGB (Allgemeine Gliederungsvorschriften sowie
Gliederungsvorschriften fur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) erstellt. Bei der Gliederung und
Bezeichnung der Posten wurde den Besonderheiten des Fonds Rechnung getragen (in Anlehnung an
§ 223 Abs. 8 UGB).

3. Besondere Ansatz- und Bewertungszugange

a) Zweckgebundene Ricklagen
Im Posten "B. 1. Zweckgebundene Riicklagen" werden basierend auf Erfahrungswerten aus der
Vergangenheit reservierte Mittel fir Projekte ausgewiesen, bei denen bis zum 31. Dezember 2025 ein
Antrag eingereicht wurde, sowie nach Prifung der Unterlagen die Férderfahigkeit festgestellt wurde und

bei welchen die Umsetzungswahrscheinlichkeit als sehr hoch eingeschatzt wird.

b) Rickstellungen fur offene Beitrdge und Zuschiusse

Im Posten "C. 1. Rickstellungen fir offene Beitrdge und Zuschisse" werden die bestehenden
Verpflichtungen aus bereits zugesagten Beitrdgen ausgewiesen. Eine Abzinsung jener Betrdge mit
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird nicht vorgenommen.

Alle Veranderungen der Verpflichtungen auf Grund von Férderzusagen werden im betreffenden
Rechnungsjahr sofort ergebniswirksam im Posten "Rickstellungen fiir offene Beitrage und
Zuschiusse" erfasst. Die Aufwendungen aus den Beitrdgen und Zuschissen setzen sich aus
Auszahlungen des laufenden Rechnungsjahres sowie aus der Veranderung der Rickstellung fir

offene Beitrdge und Zuschisse zusammen.



4. Fristigkeiten

Die Darstellung der Fristigkeiten des langfristigen Vermdgens und der Verbindlichkeiten erfolgt in den
Beilagen 1 und 2.



Fristigkeiten langfristiges Vermogen

Das langfristige Vermogen (aktive Finanzgeschéfte) zum 31. Dezember 2025 stellt sich wie folgt dar:

davon davon davon davon

Gesamtbetrag Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit

bis 1 Jahr Uber 1 Jahr zw. 1 und 5 Jahre Uber 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

1. Einzahlung Haftungsfonds 4625 000,00 0,00 4625 000,00 0,00 4 625 000,00

2. Forderungen aus Darlehen 17 728 334,66 2903 904,51 14 824 430,15 6 745 675,12 8078 755,03

Wertberichtigung Forderung aus Darlehen -6 927 198,36 0,00 -6 927 198,36 -250 000,00 -6 677 198,36

10 801 136,30 2903 904,51 7 897 231,79 6495 675,12 1401 556,67

3. Genussrechte 3709 530,21 0,00 3709 530,21 0,00 3709530,21

4. Mezzaninkapital 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 631 250,00 1868 750,00

5. NO Nachrangkapital 10 823 214,00 2567 117,33 8 256 096,67 7 735 964,66 520132,01

Wertberichtigung NO Nachrangkapital -5950 000,00 -583 333,33 -5 366 666,67 -5 226 666,66 -140 000,01

4 873 214,00 1983 784,00 2 889 430,00 2509 298,00 380 132,00

6. Darlehen Abwicklung Regionsférderung 14 935 139,44 18 487,10 14 916 652,34 73 948,40 14 842 703,94

7. Forderung Regionalférderung 48 659 986,73 17 715 899,32 30944 087,41 30944 087,41 0,00

Summe langfristiges Vermogen 90 104 006,68 22 622 074,93 67 481 931,75 40 654 258,93 26 827 672,82
Das langfristige Vermogen (aktive Finanzgeschéfte) zum 31. Dezember 2024 stellt sich wie folgt dar:

davon davon davon davon

Gesamtbetrag Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit

bis 1 Jahr Uber 1 Jahr zw. 1 und 5 Jahre Uber 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

1. Einzahlung Haftungsfonds 4625 000,00 0,00 4625 000,00 0,00 4 625 000,00

2. Forderungen aus Darlehen 22 892 075,34 4704 865,68 18 187 209,66 8979 503,46 9207 706,20

Wertberichtigung Forderung aus Darlehen -6 927 198,36 0,00 -6 927 198,36 0,00 -6 927 198,36

15964 876,98 4704 865,68 11260 011,30 8979 503,46 2280507,84

3. Genussrechte 4 868 195,09 0,00 4 868 195,09 0,00 4868 195,09

4. Mezzaninkapital 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 2500 000,00

5. NO Nachrangkapital 12 440 106,00 1733 784,00 10 706 322,00 10208 622,00 497 700,00

Wertberichtigung NO Nachrangkapital -7 225 000,00 0,00 -7 225 000,00 -6 945 000,00 -280 000,00

5215 106,00 1733 784,00 3481 322,00 3263622,00 217 700,00

6. Darlehen Abwicklung Regionsférderung 14 981 989,56 75 271,82 14 906 717,74 73 948,40 14 832 769,34

7. Forderung Regionalférderung 79 029 431,08 27 000 000,00 52 029 431,08 52 029 431,08 0,00

Summe langfristiges Vermdgen 127 184 598,71 33513 921,50 93670677,21 64 346 504,94 29324 172,27




Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2025 stellt sich wie folgt dar:

1. Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten Abwicklung Regionsforderung
3. sonstige Verbindlichkeiten

Bericht gem. § 5 NO GRFG:
2025 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2024 stellt sich wie folgt dar:

1. Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten Abwicklung Regionsforderung
3. sonstige Verbindlichkeiten

Bericht gem. § 5 NO GRFG:
2024 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

Fristigkeiten Verbindlichkeiten

davon davon davon davon

Gesamtbetrag Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit
bis 1 Jahr Gber 1 Jahr zw. 1 und 5 Jahre Uber 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

19 049 408,39 268 526,42 18 780 881,97 0,00 18 780 881,97
14 845 767,16 13 250,83 14832 516,33 0,00 14832 516,33
1092 747,58 1092 747,58 0,00 0,00 0,00
34 987 923,13 1374 524,83 33613 398,30 0,00 33613 398,30
davon davon davon davon

Gesamtbetrag Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit
bis 1 Jahr Gber 1 Jahr zw. 1 und 5 Jahre Uiber 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

17 172 674,55 391 792,58 16 780 881,97 0,00 16 780 881,97
15045 767,16 0,00 15045 767,16 0,00 15045 767,16
1042 754,39 1042 754,39 0,00 0,00 0,00
33261 196,10 1434 546,97 31826 649,13 0,00 31826 649,13




sonstige Anlagen



Aufgliederung der Posten des Rechnungsabschlusses

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktiva

A. Langfristiges Vermdgen

1. Einzahlung Haftungsfonds

(Vorjahr

(Vorjahr

EUR
90.104.006,68

127.184.598,71 )

EUR
4.625.000,00

4.625.000,00 )

Diese Position betrifft die Einzahlung in den Haftungsfonds der NO Birgschaften und
Beteiligungen GmbH (NOBEG) in den Jahren 2006, 2009 und 2020. Fiir die Einzahlung besteht
im Falle der Abwicklung der Gesellschaft eine Riickzahlungsverpflichtung.

2. Forderungen aus Darlehen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Darlehen verschiedene Forderaktionen
Wertberichtigungen Darlehen

(Vorjahr
2025
EUR

17.728.334,66
-6.927.198,36

EUR
10.801.136,30

15.964.876,98 )
2024
EUR

22.892.075,34
-6.927.198,36

10.801.136,30

15.964.876,98

Unter dieser Position werden Darlehen aus diversen Forderaktionen ausgewiesen. Die

Darlehensforderungen werden auf3erhalb des Foérdergebietes mit 1,5 % verzinst. Innerhalb des
Fordergebietes sind die Darlehen unverzinst.

Die Wertberichtigung Darlehen betrifft den mdglichen Ausfall eines Darlehensnehmers.



EUR
3. Genussrechte 3.709.530,21
(Vorjahr 4.868.195,09 )

Zuzahlung /
01.01.2025 Ergebnis- 31.12.2025
verrechnung 2025
EUR EUR EUR
einbezahltes Genussrechtskapital 15.000.000,00 2.000.000,00 17.000.000,00
Ergebnisverrechnung -10.131.804,91 -3.158.664,88  -13.290.469,79
Buchwert Genussrechte 4.868.195,09 3.709.530,21

In der Sitzung der NO Landesregierung vom 7. Juni 2011 wurde die Zeichnung von
Genussrechten durch den NO WTF in Héhe von 30 Mio. EUR an der N.vest genehmigt. In der
Vereinbarung mit der N.vest vom 16. Juni 2011 erklart sich der NO WTF bereit, der N.vest bis zu
27 Mio. EUR Genussrechtskapital zur Verfligung zu stellen. Der Abruf des Genussscheinkapitals
erfolgt in mehreren Tranchen in Form von Capital Calls je nach Finanzierungsbedarf. Im Jahr
2025 hat der NO WTF der N.vest 2 Mio. EUR Genussrechtskapital zur Verfiigung gestellt (VJ: 0
Mio. EUR). Unter Beriicksichtigung der bisherigen Zuzahlungen belauft sich die
Einzahlungsverpflichtung des NO WTF gegeniiber der N.vest im Geschéftsjahr 2025 auf EUR
5.907.054,50 (VJ EUR 7.907.054,50). Bei der N.vest wird ein eigener Rechnungskreis fir das den
Genussrechten zu Grunde liegende Vermoégen gefiihrt. Der NO WTF hat Anspruch auf den
Gewinn dieses Rechnungskreises abziglich Verwaltungskosten. Weiters ist auch eine
Verlustbeteiligung vereinbart, welche mit der Hohe des Genussrechtskapitals begrenzt ist.



EUR
4. Mezzaninkapital 2.500.000,00
(Vorjahr 2.500.000,00 )

Zusammensetzung:

2025 2024

EUR EUR
Zugezahltes Kapital 2.500.000,00 2.500.000,00

Der NO Landtag hat in seiner Sitzung vom 19. September 2013 die ,Finanzierungsinitiative fiir NO
Unternehmen®* beschlossen. Das bereits bestehende Modell und die bisher durchgefiihrten
Finanzierungen fur Leitbetriebe wurden in den NO WTF integriert. Ziel der Initiative ist es,
Betrieben mit Betriebsstétte, Sitz oder Lage in NO, die aufgrund der Anzahl der Mitarbeiter, ihrer
wirtschaftlichen Verflechtungen oder sonstigen Rahmenbedingungen regionalwirtschaftliche
Bedeutung haben, im Rahmen der ,Finanzierungsinitiative fiir NO Unternehmen® iber den NO

WTF Finanzierungsmdéglichkeiten zur Verfiigung zu stellen.

Im Jahr 2013 wurden bereits bestehende Mezzaninfinanzierungen vom NO WTF {ibernommen.
Die Gestionierung erfolgt durch die NOBEG. Das Land NO garantiert gegeniiber dem NO WTF
die Befriedigung der vermdgensrechtlichen Anspriiche des NO WTF gegeniiber Unternehmen,
welchen Finanzierungen im Rahmen der ,Finanzierungsinitiative fiir NO Unternehmen® gewahrt

werden, im Ausmaf von 100% der Forderungen des NO WTF aus den jeweiligen Finanzierungen.

Das verbleibende zugezahite Kapital betrifft wie im Vorjahr einen Fordernehmer. Im Jahr 2025
erfolgte keine Abschichtung.

Das Forderprogramm Mezzanin wurde mit 31.12.2022 beendet.



EUR
5. Nachrangkapital 4.873.214,00
(Vorjahr 5.215.106,00 )

Zusammensetzung:

2025 2024

EUR EUR
Aushaftendes Nominale 8.946.322,00 10.563.214,00
Anzahlung und Abschichtungen 1.876.892,00 1.876.892,00
Einzelwertberichtigung -5.950.000,00 -7.225.000,00

4.873.214,00 5.215.106,00

Der NO Landtag hat in seiner Sitzung am 21. Oktober 2020 das "NO-Konjunkturprogramm"
beschlossen. Im Rahmen des NO-Konjunkturprogrammes werden durch den NO WTF
Unternehmensfinanzierungen (ber die NOBEG abgewickelt. Hierfiir stellt der NO WTF der
NOBEG treuhandig Mittel fur die Gewéahrung von Nachrangkapital in Form eines nachrangigen
Darlehens fiir Unternehmensfinanzierungen an Unternehmen zur Verfligung.

Eine Anzahlung in Héhe von EUR 260.000,00 betrifft an die NOBEG iiberwiesene Mittel, die nicht
an Fordernehmer vergeben wurden. Im Jahr 2025 erfolgten Abschichtungen und
Teilabschichtungen in Héhe von EUR 1.616.892,00 (VJ: EUR 1.616.892,00)

Bei einem konkreten Hinweis auf einen kiinftigen Ausfall eines nachrangigen Darlehens erfolgt
eine Einzelwertberichtigung. Die gebildete Einzelwertberichtigung betrifft finf Férdernehmer (VJ:
6).



EUR
6. Darlehen Abwicklung Regionsférderung 14.935.139,44
(Vorjahr 14.981.989,56 )

Zusammensetzung:

2025 2024

EUR EUR
Entgeltlich tbernommene Darlehen (Altbestand) 170.857,15 241.655,74
Darlehen Breitbandférderprojekte 14.764.282,29 14.740.333,82

14.935.139,44 14.981.989,56

Die Niederosterreichische Grenzlandférderungsgesellschaft m.b.H. (NOG) stand bis zu ihrer
Liquidation im Jahr 2021 je zur Halfte im Eigentum des Bundes und des Landes NO Im Rahmen
der Liquidation wurden in einem ersten Schritt die bestehenden und noch laufenden
Forderdarlehen an Unternehmen und Gemeinden aus den alten Férderaktionen (Altbestand) in
Hohe von EUR 2.064.216,88 im Janner 2021 durch den NO WTF eingeltst. Die Darlehen werden
laufend getilgt und betreffen zum Stichtag einen (VJ: 2) Férdernehmer.

In einem zweiten Schritt wurden 11 Fordervertrdge (ber die Gewahrung von bedingten
Zuschissen bzw. (ber die Gewahrung von Darlehen und Ausgleichszahlungen
(Breitbandférderprojekte) im AusmafR von ingesamt rd 15 Mio. EUR auf den NO WTF
Uberbunden. Im Zeitpunkt der Uberbindung waren bereits EUR 7.851.921,96 an Darlehen
aushaftend. Fur die noch offenen Auszahlungen wurden dem Fonds EUR 7.200.978,00
Uberwiesen.

Die Mittel, die die NOG zur Uberweisung gebracht hat und die Mittel, die von den Fordernehmern
rickgefihrt werden, sind auf einem eigens einzurichtenden Konto zu verwahren und in einem
eigenen Rechnungskreis zu fuhren. Die Summe der Rickflisse aus den gewéahrten Darlehen fir
Breitbandforderprojekte sind abzlglich allfalliger externer Kosten bis Ende Juli eines jeden
Kalenderjahres zu gleichen Teilen an die ehemaligen Gesellschafter der NOG zu iiberweisen.
(vgl. dazu die Position D.2. Verbindlichkeiten Abwicklung Regionsférderung)



EUR

7. Forderung Regionalférderung 48.659.986,73
(Vorjahr 79.029.431,08 )

Mit Beschluss der NO Landesregierung vom 17. Juli 2024 erfolgte die Integration der
Regionalférderung in den NO WTF. Die Uberbindung der zum Stichtag 30.06.2024 bestehenden,
noch laufenden bzw. nicht endabgerechneten Projekte (Altprojekte) vom Land NO auf den NO
WTF sowie die dafiir notwendigen Mittel in Hohe von EUR 89.033.214,15 wurden seitens der NO
Landesregierung genehmigt. Gleichzeitig erfolgte passivseitig die Aufnahme einer Rickstellung in
derselben Hohe in die Bilanz (vgl dazu die Position C.1. Ruckstellungen fur offene Beitrdge und
Zuschusse). Im Jahr 2025 kamen im NO WTF EUR 30.369.444,35 (VJ: EUR 10.003.783,06)
dieser Altprojekte zur Auszahlung.



B. Kurzfristiges Vermogen

1. Guthaben bei Kreditinstituten

Zusammensetzung:

HYPO NOE Landesbank - Girokonto

HYPO NOE Landesbank - Mezzanin

HYPO NOE Landesbank - Nachrangkapital

HYPO NOE Landesbank - Abwicklung Regionsforderung
HYPO NOE Landesbank - Breitbandinitiative

HYPO NOE Landesbank - Regionalférderung

2. Darlehen Land NO

Darlehen Land NO
Darlehen Land NO - Abwicklung Regionsférderung
Darlehen Land NO - Breitband

(Vorjahr

(Vorjahr

EUR
2025

58.025.257,94
577.698,99
5.109.072,48
1.180.989,63
9.062.435,12
5.992.326,01

EUR

153.535.041,31

141.344.153,30 )

EUR
79.947.780,17

64.700.750,92 )

EUR
2024

54.541.054,32
481.471,93
2.706.863,34
1.298.659,76
1.044.183,83
4.628.517,74

79.947.780,17

64.700.750,92

(Vorjahr

EUR
2025

71.000.000,00
1.000.000,00
0,00

EUR
72.000.000,00

75.000.000,00 )

EUR
2024

71.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00

72.000.000,00

75.000.000,00

Im Jahr 2025 erfolgten Tilgungen des Kredites Land NO Breitband in H6he von 3 Mio. EUR.

Die Kredite wurden bis auf weiteres gewahrt und enden mit ihrer vollstdndigen Tilgung. Die
Darlehensforderungen mit einem Betrag von 72 Mio. EUR werden halbjahrlich im Nachhinein mit
dem 6-Monats-EURIBOR mit einem Mindestwert von null, zuzuglich einem Aufschlag von 5
Basispunkten bzw. mit einem Aufschlag von 0 Basispunkten verzinst. Die Riickzahlung eines

durch EUR 100.000,00 ganzzahlig teilbaren Teils der
Ankindigungsfrist von zehn Bankarbeitstagen gefordert werden.

Kreditvaluta kann mit einer



3. sonstige Forderungen

Zusammensetzung:

Laufende Verrechnung NOBEG
sonstige Forderungen - Mezzanin
Gebarungssaldo - NO Beteiligungsmodell
Gebarungssaldo - Nachrangkapital
Rechnungsabgrenzung Osterreichische
Forschungsférderungsgesellschaft mbH
Forderung Zinsabgrenzung Darlehen Land NO

EUR
1.587.261,14

(Vorjahr 1.643.402,38 )
2025 2024
EUR EUR
38.610,07 45.413,41
331.701,54 682.844,26
596.395,73 801.500,06
236.486,36 30.926,88
384.067,44 82.717,77
1.587.261,14 1.643.402,38

Die sonstigen Forderungen Mezzanin bestehen gegeniiber der NOBEG und resultieren im
Wesentlichen aus bereits getatigten, aber noch nicht weitergeleiteten Abschichtungen sowie der

Fixverzinsung des Mezzaninkapitals.

Die Gebarungssalden NOBEG - NO Beteiligungsmodell und Nachrangkapital bilden die
Stichtagssténde der bei der NOBEG gefiihrten Verrechnungskreise fiir den Finanz- und den

Gestionsbereich ab.

Die Rechnungsabgrenzung Osterreichische Forschungsforderungsgesellschaft mbH (FFG) betrifft
die Vorauszahlung fiir eine Forderschiene, die unter der Federfiihrung der FFG abgewickelt wird.

Die Forderung Zinsabgrenzung Darlehen Land NO betrifft die Abgrenzung der Zinsertrage aus

den Darlehen an das Land NO, die 2025 betreffen, aber erst 2026 eingegangen sind.



EUR

C. Treuhandvermégen 668.791,75
(Vorjahr 878.205,41)
EUR
1. Guthaben bei Kreditinstituten 668.791,75
(Vorjahr 878.205,41)

Am 29. Juli 2020 wurde mit dem Land NO eine Kooperationsvereinbarung getroffen,
Forderprojekte im Rahmen des Forschungs-, Technologie-, und Innovationsprogramms
Niederdsterreich 2020 (FTI-Programm 2020) und dessen Nachfolgeprogramm treuhéndig fir das
Land NO abzuwickeln. Nach Beschlussfassung der NO Landesregierung iiber die Férderung
eines Projektes erhalt der NO WTF das Geld vom Land NO, verwaltet die Forderungsgelder
treuh&ndig fiir das Land NO und wickelt die Férderung mit den Férdernehmern ab. Im Jahr 2020
hat der NO WTF vom Land NO EUR 2.999.254,98 fiir Férderungen im Rahmen des FTI-
Programms erhalten. Davon wurden bisher EUR 2.330.463,23 an Fordernehmer in Form von
nicht rickzahlbaren Zuschiissen ausbezahlt. Die bereits zugeflossenen, aber noch nicht
ausbezahlten Mittel, werden als Treuhandvermdgen und Treuhandverbindlichkeiten dargestellt.



EUR
Eventualforderungen 5.907.054,50
(Vorjahr 7.907.054,50 )

Die Eventualforderungen betreffen das noch nicht abgerufene Genussrechtskapital in Hohe von
EUR 5.907.054,50 (VJ: EUR 7.907.054,50).
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Passiva

EUR
A. Stammvermdgen 39.017.351,97
(Vorjahr 20.611.367,76 )

Entwicklung:

EUR
Stand 01.01.2025 20.611.367,76
Zugang Stammvermagen 18.405.984,21
Stand 31.12.2025 39.017.351,97

Die auf Basis des Stammvermogens ermittelte Eigenmittelquote des NO WTF betragt 16,0 % (im
VJI: 7,7 %).

11



B. Zweckgebundene Ricklage

Entwicklung:

Zuschusse Investitionsprojekte
Zuschisse Comet Projekte
Breitbandinitiative

EUR
7.068.170,00

(Vorjahr 27.777.305,00 )
Stand Veranderung Stand
01.01.2025 2025 31.12.2025
EUR EUR EUR
3.466.363,00 -398.193,00 3.068.170,00
2.363.034,00 1.636.966,00 4.000.000,00
21.947.908,00 -21.947.908,00 0,00
27.777.305,00 -20.709.135,00 7.068.170,00

Zuschusse Investitionsprojekte

Fur GroR3investitionsprojekte, bei denen bis zum 31. Dezember 2025 ein Antrag eingereicht sowie
nach Prifung der Unterlagen die Foérderfahigkeit festgestellt wurde und bei welchen die
Umsetzungswahrscheinlichkeit als sehr hoch eingeschétzt wird, wird eine zweckgebundene
Rucklage zu Lasten des Stammvermdgens gebildet. Die Hohe der Ricklage wird seit dem Jahr
2024 anhand von Erfahrungswerten der vergangenen sieben Jahre ermittelt. Im aktuellen Jahr
erfolgte die Rucklagenbildung in Hohe von 45,87% der zu erwartenden Forderzusagen (VJ:
47,05%). Dies entspricht dem durchschnittlichen Anteil der Forderantrage der letzten sieben Jahre
die tatsachlich zu einer Bewiligung fihrten. Die Ruicklage fur Zuschisse fir
Grol3investitionsprojekte betragt basierend auf den vorangehenden Erlauterungen im laufenden
Geschaftsjahr EUR 3.068.170,00 (VJ: EUR 3.466.363,00)

Zuschiisse Comet Projekte

Betreffend Forderantrdge im Zusammenhang mit dem COMET Programm, fir welche es schon
Forderzusagen der Bundesforderstelle FFG gibt, bei denen aber die Bewilligung durch den NO
WTF noch aussténdig ist, wird in voller Hohe der zu erwartenden Foérderzusagen eine Riicklage
gebildet. Fur besonders erfolgsversprechende Projekte werden auf Basis eines ausgestellten
Letter of Intent (LOIs) noch bevor ein Forderantrag beim NO WTF gestellt wird, Riicklagen
gebildet. Dies entspricht einem Betrag in Hohe von EUR 4.000.000,00 (VJ: 2.363.034,00).

Breitbandinitiative

Fur Projekte fir welche zum Stichtag bereits eine Férderzusage der Bundesférderstelle FFG
vorlag, wurde eine Riicklage in Hohe der seitens des NO WTF geplanten Anschlussfinanzierung
gebildet. Die Forderzusagen erfolgten im laufenden Geschaftsjahr. Die Riicklage wurde aufgeldst.
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C. Ruckstellungen

1. Rickstellung fur offene Beitrage und Zuschiisse

EUR
153.849.787,92
(Vorjahr 158.053.259,36 )

EUR
136.723.732,85
(Vorjahr~ 141.375.582,70 )

Die Riuckstellung betrifft bereits bis Ende 2025 zugesagte, aber noch nicht ausbezahite

Zuschisse und Beitrage.

Entwicklung:

Ruckstellung Zuschisse allgemein
Ruckstellung Zuschisse d4agro

Ruckstellung Zuschisse Breitband
Ruckstellung Zuschiisse

Regionalférderung (Altprojekte)
Ruckstellung Zuschiisse
Regionalférderung (Neuprojekte)

Zuschiisse Regionalférderung (Altprojekte)

Stand
01.01.2025
EUR
45.904.065,13
1.006.984,23
11.512.028,26

79.029.431,08

3.923.074,00

Veranderung Stand
2025 31.12.2025
EUR EUR
-3.352.651,17 42.551.413,96
-98.940,61 908.043,62

27.470.023,42 38.982.051,68
-30.369.444,35 48.659.986,73

1.699.162,86 5.622.236,86

141.375.582,70

-4.651.849,85 136.723.732,85

Erlauterungen dazu siehe unter Punkt A.7. Forderung Regionalférderung

Zuschiisse Regionalférderung (Neuprojekte)

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen des NO WTF auf Grund von Foérderzusagen fiir
Regionalférdermittel welche nach Integration der Regionalférderung in den NO WTF eingegangen

wurden.
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2. sonstige Rickstellungen

Entwicklung:

Ruckhaftungen

schwebende Risiken

schlagend werdende Risiken
Refinanzierungszinsen NOBEG
Prufungs- und Beratungskosten

EUR
17.126.055,07

(Vorjahr 16.677.676,66 )
Stand Veranderung Stand
01.01.2025 2025 31.12.2025
EUR EUR EUR
8.323.349,56 -1.399.770,22 6.923.579,34
579.485,15 576.801,60 1.156.286,75
7.748.885,95 1.270.593,03 9.019.478,98
25.956,00 754,00 26.710,00
16.677.676,66 448.378,41 17.126.055,07

Fur schwebende Risiken aus Haftungsausféllen im Zusammenhang mit Rickbirgschaften im
Rahmen der NOBEG erfolgt eine einzelfallbezogene Betrachtung bei der Berechnung der

Ruckstellung.

Die Ruckstellung

Refinanzierungszinsen

bevorsorgt

Refinanzierungszinsen im Rahmen des NO Beteiligungsmodells (NOBEG).

zugesagte, kunftige

14



EUR
D. Verbindlichkeiten 34.987.923,13
(Vorjahr 33.261.196,10)

EUR
1. Verbindlichkeiten gegeniber 19.049.408,39
Kreditinstituten (Vorjahr 17.172.674,55)
2025 2024
EUR EUR
Darlehen - Genussrechte 19.049.408,39 17.172.674,55

Zur Finanzierung des Genussrechtskapitals, welches der N.vest zur Verfugung gestellt wird,
wurde bei der HYPO NOE Landesbank Niederdsterreich und Wien AG ein Darlehen mit einer
Laufzeit bis zum 30. Juni 2041 aufgenommen (vgl die Erlauterung zu Position A.3. Genussrechte).

EUR
2. Verbindlichkeiten Abwicklung Regionsférderung 14.845.767,16
(Vorjahr 15.045.767,16

Die Verbindlichkeiten Abwicklung Regionsférderung bestehen gegeniber den ehemaligen
Gesellschaftern der NO Grenzlandférderungsgesellschaft m.b.H. (vgl die Erlauterungen zu
Position A.6. Darlehen Abwicklung Regionsférderung). Im Jahr 2025 kam es zu einer Korrektur
der Forderung in Hohe von TEUR 200. In dieser Hohe war auch die Verbindlichkeit anzupassen.

EUR
3. sonstige Verbindlichkeiten 1.092.747,58
(Vorjahr 1.042.754,39 )

Zusammensetzung:
2025 2024
EUR EUR
Laufende Verrechnung NOBEG
Burgschaften 906.987,43 814.494,95
Nachrangkapital 14.400,00 16.200,00
Mezzanin 33.566,81 61.222,98
Pre Seed 0,00 3.623,90
Verbindlichkeiten Land NO 137.793,34 147.212,56

1.092.747,58 1.042.754,39




EUR
E. Passive Rechnungsabgrenzung 8.715.814,97

(Vorjahr 28.825.623,79 )

Entwicklung:
Stand Zugang Abgang Stand
01.01.2025 2025 31.12.2025
EUR EUR EUR
Abgrenzung
Regionalférderung 710.523,63 0,00 318.120,64 392.402,99
Abgrenzung
Breitbandinitiative 791.688,18 0,00 791.688,18 0,00
Abgrenzung
d4agrotech 3.473.411,98 0,00 0,00 3.473.411,98
Abgrenzung
Landesbeitrag 23.850.000,00 0,00 19.000.000,00 4.850.000,00
28.825.623,79 0,00 20.109.808,82 8.715.814,97

Abgrenzung Regionalférderung:

Die Passive Rechnungsabgrenzung betrifft Landesmittel in Héhe von EUR 392.402,99 (VJ: EUR
710.523,63) fur die Regionalférderung welche in Vorjahren bereits zugeflossen sind jedoch noch
nicht verwendet wurden. Die Regionalférderung wurde mit Beschluss der NO Landesregierung
vom 17. Juli 2024 in den NO WTF integriert (vgl. auch Position A.7. Forderung
Regionalférderung).

Abgrenzung Breitbandinitiative:
Auf Grund von im Geschéftsjahr erfolgten Forderzusagen war die Abgrenzung ergebniswirksam
auszuldsen.

Abgrenzung d4agrotech:

Die passive Rechnungsabgrenzung der Landesmittel in Hohe von EUR 3.473.411,98 (VJ: EUR
3.473.411,98) fur die Umsetzung des Vorhabens d4agrotech blieb im Vergleich zum Vorjahr
unveréndert, da im Jahr 2025 keine Zusagen erfolgt sind.

Abgrenzung Landesbeitrag:
EUR 4.850.000,00 betreffen Landesbeitrdge fur das Jahr 2026 welche bereits im Jahr 2023
zugeflossen sind.
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F. Treuhandverbindlichkeiten

(Vorjahr

Vergleich dazu die Erlauterungen unter der Position C.1. Treuhandvermdgen.

Eventualverbindlichkeiten

(Vorjahr
Zusammensetzung:
2025
EUR
sonstige tibernommene Rickbirgschaften 8.049.407,64
noch nicht abgerufenes Genussrechtskapital 5.907.054,50
Promessen fiir Riickburgschaften 426.400,00

EUR
668.791,75

878.205,41 )

EUR
14.382.862,14

17.604.298,71 )

2024

EUR
9.537.244,21
7.907.054,50

160.000,00

14.382.862,14

17.604.298,71

Unter den sonstigen ibernommenen Rickbirgschaften werden Rickbirgschaften ausgewiesen,

fur welche der Ausweis als Riuckstellung nicht geboten ist. Das noch nicht abgerufene

Genussrechtskapital wurde bereits vertraglich vereinbart, aber noch nicht abgerufen.

17



Il. Gewinn-und Verlustrechnung fir das Rechnungsjahr vom

1. Janner 2025 bis zum 31. Dezember 2025

1. Landesbeitrag

Zusammensetzung:

Landesbeitrag Land NO
Landesbeitrag Land NO Breitbandinitiative
Landesbeitrag Land NO Regionalforderung

(Vorjahr

2025

EUR
38.718.566,80
10.791.688,18
25.848.676,29

EUR
75.358.931,27

60.098.646,82 )

2024

EUR
40.463.633,32
15.661.939,51
3.973.073,99

75.358.931,27

60.098.646,82

Die Position Landesbeitrag Land NO umfasst Transfers des Landes NO an den NO WTF fiir das
Jahr 2025 sowie die Auflosung der Passiven Rechnungsabgrenzung in Ho6he von EUR

20.109.808,82.

2. Bedarfszuweisung

(Vorjahr

EUR
10.000.000,00

10.000.000,00 )

Gemal 83 (3) NO Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz, LGBI. Nr. 57/2020, werden dem NO
WTF zur Foéderung der Durchfiihrung aller Mal3nahmen, die dem Breitbandinfrastrukturausbau
dienen, aus den fir die Gewadhrung von Bedarfszuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbande bestimmte zweckgebundene Mittel iHv 50 Mio. EUR, davon jahrlich maximal

10 Mio. EUR zur Verfuigung gestellt.

3. Zinsertrage

(Vorjahr

EUR
1.854.694,73

3.171.529,12)

Die Zinsertrage setzen sich aus Darlehenszinsen fur die aktivseitig ausgegebenen Darlehen an
Fordernehmer und das Land NO sowie aus sonstigen Zinsen aus Guthaben bei Kreditinstituten

zusammen.
EUR
4. Kreditprovisionen aus Forderdarlehen 38.645,86
(Vorjahr 56.174,95)
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5. Ertrage ausgelagerte Fordermodelle (Gestionierunq)

EUR
3.376.194,56

(Vorjahr 3.956.156,50 )

Zusammensetzung:

2025 2024

EUR EUR
NO Beteiligungsmodell 2.057.098,05 2.564.715,91
Birgschaften 197.872,68 229.907,68
Pre Seed 239.826,57 147,61
Ertrage Gebarung NOBEG 2.494.797,30 2.794.771,20
Mezzaninfinanzierung 157.152,51 193.670,09
Nachrangkapital 724.244,75 967.715,21

3.376.194,56 3.956.156,50

Beziiglich Gebarungsergebnis NOBEG verweisen wir auf die Erlauterungen zu Ziffer 12 b. Im
Vorjahr erfolgte die Endabrechnung des Pre Seed Programms. Im laufenden Geschéaftsjahr
erfolgte die Auszahlung des Endabrechnungsbetrages in Hohe von EUR 239.826,57 auf das
Konto des NO WTF.

Die Ertrage aus der Mezzaninfinanzierung betreffen im Wesentlichen Vergitungen von
Fordernehmern.

Die Ertrage aus dem Nachrangkapital betreffen im Wesentlichen Entgelte der Férdernehmer.

EUR

6. ubrige Ertrage 4.412.538,48
(Vorjahr 4.204.556,87 )
Zusammensetzung:

2025 2024

EUR EUR
Einnahmen WKO digidwirtschaft 2.500.000,00 3.000.000,00
Ruckerséatze von Ausgaben Vorjahre 451.767,48 192.489,18
Aufldsung EWB und PWB 1.275.000,00 75.900,00
Ubrige 185.771,00 936.167,69
4.412.538,48 4.204.556,87

Die Einnahmen WKO betreffen mit EUR 2.500.000,00 die Digitalisierungsférderung unter dem
Titel "digidWirtschaft" die von der Wirtschaftskammer Niedertsterreich fur 2025 zur Verfigung
gestellt wurden. Die Foérdermittel wurden im Berichtsjahr zur Ganze verwendet.

Bei den Rickersatzen von Ausgaben Vorjahre handelt es sich im Wesentlichen um Ruckflisse
aus Konkursquoten fiir den Aufwand aus in Anspruch genommenen Ruckhaftungen.

EUR
95.041.004,90
(Vorjahr 81.487.064,26 )

7. Zwischensumme Ertrdge
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8. Aufwand aus Beitrdgen und Zuschiissen

a) laufender Aufwand

(Vorjahr

(Vorjahr

EUR
-82.667.855,66

-55.547.963,68 )

EUR
-56.950.261,16

-49.942.883,49 )

Der laufende Aufwand aus Beitrdgen und Zuschissen betrifft die im laufenden Geschaftsjahr

ausbezahlten Mittel.

Zusammensetzung

Zuschusse Breitbandinitiative
Zuschisse Regionalférderung
Sonstige

b) Veradnderung Ruckstellung

2025

EUR
15.003.434,23
21.406.313,43
20.540.513,50

2024

EUR
25.007.036,96
49.999,99
24.885.846,54

56.950.261,16

49.942.883,49

(Vorjahr

EUR
-25.717.594,50

-5.605.080,19 )

Die Veranderung betrifft die Anpassung der Riickstellung fir offene Beitrdge und Zuschiisse an
die Erfordernisse zum Bilanzstichtag (ausgenommen der Veradnderung der Ruckstellung fir

Altprojekte aus der Regionalférderung).

9. Refinanzierungszinsen NOBEG

(Vorjahr

EUR
-4,189.153,11

-2.074.073,24)

Die anfallenden Kosten im Rahmen des NO Beteiligungsmodells (NOBEG) sind zu 100 % vom
um  Zinsenzuschisse  sowie

NO WTF zu tragen. Es handelt
Betreuungskostenzuschiisse.

a) laufender Aufwand

Der laufende Aufwand aus Refinanzierungszinsen betrifft die im laufenden

entstandenen Refinanzierungszinsen.

b) Veradnderung Rickstellung

(Vorjahr

(Vorjahr

EUR
-2.918.560,08

-4.518.573,25 )

Geschéftsjahr

EUR
-1.270.593,03

2.444.500,01 )

Die Veranderung betrifft die Anpassung der Riuckstellung fir Refinanzierungszinsen an die

Erfordernisse zum Bilanzstichtag.
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EUR
10. Aufwand aus Rickbiirgschaften 309.733,55
(Vorjahr 1.170.781,78 )

Mit Grundsatzvereinbarung vom 12. Dezember 2008 wurde zwischen dem NO WTF und der
NOBEG vereinbart, dass der NO WTF die Ruckbiirgschaft fiir 80% der jeweiligen Hohe der von
der NOBEG iibernommenen Biirgschaft ibernimmt. Die Inanspruchnahme des NO WTF kann
erfolgen, wenn der Kredithehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

GemaR der Vereinbarung vom 24. November 2020 iibernimmt die NOBEG im Rahmen des NO
Konjunkturprogrammes Birgschaften fur Kredite mit einer Haftungsquote von 100 % gegeniiber
Kreditinstituten. Fiir alle im Rahmen des NO Konjunkturprogrammes gewahrten Biirgschaften der
NOBEG werden vom NO WTF die Riickbirgschaften fiir 80 % der Hohe der von der NOBEG
Ubernommenen Birgschaften tiibernommen.

EUR
a) Inanspruchnahme Ruckbirgschaften -513.235,07
(Vorjahr -572.816,17 )

EUR
b) Veradnderung Ruckstellung 822.968,62

(Vorjahr 1.743.597,95)

Im Berichtsjahr erfolgte eine Auflésung der Rickstellung fiir Ruckbirgschaften in Héhe von EUR
822.968,62.

EUR
11. Ergebnisverrechnung Genussrechte -3.158.664,88
(Vorjahr -540.116,24 )
Zur Erlauterung dieser Position wird auf die Position A.3. Genussrechte verwiesen.
EUR
12. Verwaltungsaufwand -6.927.853,90

(Vorjahr -4.405.347,54 )

EUR
a) Investitionsdarlehen -48.364,92
(Vorjahr -52.284,32 )

Der Verwaltungsaufwand Investitionsdarlehen betrifft die HYPO NOE Landesbank fir
Niederosterreich und Wien AG, welche die vom NO WTF gewéhrten Darlehen verwaltet.
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EUR
b) ausgelagerte Férdermodelle (Gestionierung) -6.879.488,98
(Vorjahr -4.353.063,22 )

Unter dieser Position wird im Wesentlichen der Verwaltungsaufwand der ausgelagerten
Fordermodelle dargestellt.

Zusammensetzung:

2025 2024

EUR EUR
NO Beteiligungsmodell -2.289.680,69 -2.466.088,56
Burgschaften -1.104.860,11 -1.044.402,63
Pre Seed 0,00 -3.771,51
Aufwand Gebarung NOBEG -3.394.540,80 -3.514.262,70
Aufwand Mezzaninfinanzierung -40.125,88 -67.672,87
Aufwand Nachrangkapital -142.622,30 -182.627,65
Aufwand N.vest -559.000,00 -588.500,00
Aufwand Regionalférderung -2.743.200,00 0,00

-6.879.488,98 -4.353.063,22

Im Jahr 1993 wurde zwischen dem Land NO und der NO Kapitalbeteiligungsgesellschaft m.b.H.
(nunmehr NOBEG) eine Grundsatzvereinbarung geschlossen. In dieser wurde festgehalten, dass
sich das Land NO - unter Einschaltung des NO WTFs - zur Abwicklung des Beteiligungsmodells
ausschlieRlich der NOBEG bedient. Die der NOBEG anfallenden Kosten inklusive der
Gestionskosten werden dabei vom NO WTF iibernommen. Aus den Férdermodellen resultierende
Ertrage werden dem NO WTF gutgeschrieben.

Der Aufwand N.vest betrifft die Gebarungsabdeckung der N.vest 2025 die zu 50 % vom NO WTF
Zu tragen ist.

Der Aufwand Regionalférderung betrifft den mit der ecoplus. Niederdsterreichs Wirtschaftsagentur
GmbH abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag betreffend der Zusammenarbeit in Umsetzung

des Beschlusses der NO Landesregierung zur NO Regionalférderung.

Der Aufwand betreffend Mezzaninfinanzierung setzt sich wie folgt zusammen:

2025 2024

EUR EUR
Gestion NOBEG -33.566,81 -61.222,98
Haftungsentgelt Land NO -6.250,00 -6.250,00
diverse -309,07 -199,89

-40.125,88 -67.672,87
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Der Aufwand betreffend Nachrangkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Gestion NOBEG
diverse

13. Zinsen und ahnliche Aufwendungen

Diese Position betrifft Zinsen fiir Bankdarlehen.

14. Ubrige Aufwendungen

Zusammensetzung:

Dotierung Einzelwertberichtigung NRK
sonstige Beratung

Spesen des Geldverkehrs

Prufungsaufwand

Forderungsabschreibung Pree Seed
offentliche Abgaben

diverse

2025 2024
EUR EUR
-127.849,02 -166.215,15
-14.773,28 -16.412,50
-142.622,30 -182.627,65
EUR
-565.083,93
(Vorjahr -796.209,04 )
EUR
-145.277,76
(Vorjahr -5.537.976,99 )
2025 2024
EUR EUR
0,00 -5.250.000,00
-75.026,97 -112.746,84
-37.739,99 -29.740,55
-30.142,00 -28.836,00
0,00 -115.000,00
-2.155,80 -1.312,43
-213,00 -341,17
-145.277,76 -5.537.976,99

Bei der Forderaktion Nachrangkapital wurde im Vorjahr fir konkrete Ausfallrisiken bei zwei
Fordernehmern auf Einzelfallbasis eine Einzelwertberichtigung dotiert.

15. Zwischensumme Aufwendungen

(Vorjahr

EUR

-97.344.155,69

-67.730.904,95 )
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EUR
16. Laufendes Ergebnis -2.303.150,79
(Vorjahr 13.756.159,31)

EUR
17. Auflésung von / Zuweisung zu zweckgebundenen Ricklagen 20.709.135,00
(Vorjahr -7.975.850,31 )

Hierunter wird die Auflosung von bzw. die Zuweisung zu zweckgebundenen Rucklagen
ausgewiesen (vgl. Erlauterung zu Position B. Zweckgebundene Riicklage).

EUR
18. Veranderung Stammvermagen 18.405.984,21
(Vorjahr 5.780.309,00 )
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STEUERBERATER:INNEN
WIRTSCHAFTSPRUFER:INNEN

Allgemeine
Auftragsbedingungen
far Wirtschaftstreuhandberufe
(AAB 2018)

Zur Verfugung gestellt vom Vorstand der Kammer der Steuerberater:innen
und Wirtschaftsprifer:innen

Praambel und Allgemeines

(1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag tUber
vom zur Ausibung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in
Ausiibung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische
Tatigkeiten als auch die Besorgung oder Durchfiihrung von
Rechtsgeschéften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der 8§ 2
oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien
des Auftrages werden in Folge zum einen ,Auftragnehmer®, zum anderen
JAuftraggeber” genannt).

2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen fur
Wirtschaftstreuhandberufe  gliedern  sich  in  zwei Teile: Die
Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten fur Auftrége, bei denen die
Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers
(Unternehmer iSd KSchG) gehdrt. Fir Verbrauchergeschéfte geméan
Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBI Nr.140 in
der derzeit gultigen Fassung) gelten sie insoweit der II. Teil keine
abweichenden Bestimmungen fiir diese enthalt.

3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese
durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel méglichst nahe kommt,
Zu ersetzen.

I.TEIL
1. Umfang und Ausfuhrung des Auftrages

1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der
schriftichen  Auftragsvereinbarung  zwischen  Auftraggeber  und
Auftragnehmer. Fehlt diesbeziiglich eine detaillierte  schriftliche
Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4):

2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die
Beratungstatigkeit folgende Tatigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fur die Einkommen- oder
Korperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom
Auftragnehmer erstellten Jahresabschliisse und sonstiger, fir die
Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht
ausdriicklich anders vereinbart, sind die fur die Besteuerung erforderlichen
Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen.

b) Priifung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklarungen.

¢) Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden.

d) Mitwirkung bei Betriebsprifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten
Steuern.

Erhalt der Auftragnehmer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert zu
honorieren.

(©)] Soweit die  Ausarbeitung von einer oder mehreren
Jahressteuererklarung(en) zum ibernommenen Auftrag zahlt, gehoért dazu
nicht  die Uberpriifung etwaiger besonderer  buchmaRiger
Voraussetzungen sowie die Prifung, ob alle in Betracht kommenden
insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Begiinstigungen wahrgenommen
worden sind, es sei denn, hierliber besteht eine nachweisliche
Beauftragung.

4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemaf §§ 2
und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten
Beauftragung.

(5) Vorstehende Abséatze (2) bis (4) gelten nicht bei
Sachverstandigentatigkeit.

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur
Leistungserbringung, Warnung oder Aufklarung uber den Umfang des
Auftrages hinaus.

@) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchfuhrung des
Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfullungsgehilfen
(Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchfihrung des
Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter
im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer
auf regelméaBiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tatigkeit
unterstiitzen, unabhangig von der Art der rechtsgeschaftlichen Grundlage.

8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen
ausschlieBlich dsterreichisches Recht zu beriicksichtigen; auslandisches
Recht st nur bei ausdricklicher schriftlicher Vereinbarung zu
beriicksichtigen.

9) Andert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden
schriftlichen als auch miindlichen beruflichen AuRerung, so ist der
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Anderungen oder
sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch fur in sich
abgeschlossene Teile eines Auftrages.

(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafiir Sorge zu tragen, dass die von
ihm zur Verfiigung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der
Leistungserbringung verarbeitet werden durfen. Diesbeziglich hat der
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschlieBlich die anwendbaren
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behorde ein Anbringen
elektronisch ein, so handelt er — mangels ausdriicklicher gegenteiliger
Vereinbarung — lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem
einreichend Bevollmachtigten zurechenbare Willens- oder
Wissenserklarung dar.

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die wéhrend des
Auftragsverhaltnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren,
wahrend und binnen eines Jahres nach Beendigung des
Auftragsverhaltnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm
nahestehenden Unternehmen zu beschaftigen, widrigenfalls er sich zur
Bezahlung eines Jahresbezuges des libernommenen Mitarbeiters an den
Auftragnehmer verpflichtet.

2. Aufklarungspflicht des Auftraggebers; Vollstéandigkeitserklarung

) Der Auftraggeber hat dafur zu sorgen, dass dem Auftragnehmer
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle fiir die Ausfiihrung des
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in
Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt
werden und ihm von allen Vorgédngen und Umstanden Kenntnis gegeben
wird, die fiir die Ausfiihrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.
Dies gilt auch fir die Unterlagen, Vorgange und Umsténde, die erst
wahrend der Tatigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.

2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskinfte und
Ubergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere
Zahlenangaben, als richtig und vollstandig anzusehen und dem Auftrag zu
Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen
Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt
dies auch fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit von Rechnungen. Stellt er
allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu
geben. Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu
wahren.

?3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollstandigkeit der
vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskiinfte und Erklarungen
im Falle von Prifungen, Gutachten und Sachverstandigentéatigkeit
schriftlich zu bestatigen.

4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlissen und anderen
Abschlussen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben
worden sind, bestehen fir den Auftragnehmer insoweit diese Risiken
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten.

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitplane fur die
Fertigstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind
bestmogliche Schatzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart,
nicht bindend. Selbiges gilt fiir etwaige Honorarschatzungen: diese werden
nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle
Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der
Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die
Gultigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten
verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene
Adresse vornehmen lassen.



3. Sicherung der Unabhéangigkeit

Q) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um
zu verhindern, dass die Unabhangigkeit der Mitarbeiter des
Auftragnehmers gefahrdet wird, und hat selbst jede Gefahrdung dieser
Unabhangigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere fir Angebote auf
Anstellung und fir Angebote, Auftrdge auf eigene Rechnung zu
Ubernehmen.

2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfur
notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive
Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
vereinbarten Leistungen (sowohl Prifungs- als auch
Nichtpriifungsleistungen) zum Zweck der Uberpriifung des Vorliegens von
Befangenheits- oder AusschlieBungsgrinden und Interessenkollisionen in
einem allfalligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehért, verarbeitet
und zu diesem Zweck an die tbrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch
ins Ausland Ubermittelt werden. Hierfur entbindet der Auftraggeber den
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemaR § 80 Abs 4 Z 2
WTBG 2017 ausdriicklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der
Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht
jederzeit widerrufen.

4. Berichterstattung und Kommunikation

1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prifungen und
Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher
Bericht zu erstatten.

2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen
Auskiinfte und Stellungnahmen, einschlieR3lich Berichte, (allesamt
Wissenserklarungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger
Erfillungsgehilfen oder Substitute (,berufliche AuRerungen*) sind nur dann
verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche AuRerungen in
elektronischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter
Verwendung ahnlicher Formen der elektronischen Kommunikation
(speicher- und wiedergabeféhig und nicht mindlich dh zB SMS aber nicht
Telefon) erfolgen, tUbermittelt oder bestétigt werden, gelten als schriftlich;
dies gilt ausschlieRlich fur berufliche AuRerungen. Das Risiko der Erteilung
der beruflichen AuRerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der
Ubersendung dieser tragt der Auftraggeber.

) (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt
hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlusselter Form vornimmt. Der
Auftraggeber erklart, uUber die mit der Verwendung elektronischer
Kommunikation ~ verbundenen  Risiken  (insbesondere  Zugang,
Geheimhaltung, Veranderung von Nachrichten im Zuge der Ubermittlung)
informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen
Erfullungsgehilfen oder Substitute haften nicht fir Schaden, die durch die
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die
Weiterleitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine
Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon — insbesondere in
Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail
und anderen Formen der elektronischen Kommunikation — nicht immer
sichergestellt. Auftrage und wichtige Informationen gelten daher dem
Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht
(fern-)miindlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird
im Einzelfall der Empfang ausdrucklich bestétigt. Automatische
Ubermittlungs- und Lesebestétigungen gelten nicht als solche
ausdricklichen Empfangsbestatigungen. Dies gilt insbesondere fir die
Ubermittlung von Bescheiden und anderen Informationen ber Fristen.
Kritische und wichtige Mitteilungen miissen daher per Post oder Kurier an
den Auftragnehmer gesandt werden. Die Ubergabe von Schriftstiicken an
Mitarbeiter auRerhalb der Kanzlei gilt nicht als Ubergabe.

(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes
bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine
fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 elDAS-
VO, (EU) Nr. 910/2014) erfullt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886
ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition
liegt.

(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber
wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine
wirtschaftsrechtliche  Informationen elektronisch  (zB per E-Mail)
ubermitteln. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat,
der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

@) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass die im
Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten,
Organisationspléane, Entwurfe, Zeichnungen, Berechnungen und
dergleichen nur fiir Auftragszwecke (z.B. gemaR 8§ 44 Abs 3 EStG 1988)
verwendet werden. Im Ubrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch

mindlicher beruflicher AuBerungen des Auftragnehmers an einen Dritten
zur Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.

2) Die Verwendung schriftlicher als auch mundlicher beruflicher
AuRerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzuldssig; ein
VerstoR berechtigt den Auftragnehmer zur fristiosen Kundigung aller noch
nicht durchgefiihrten Auftrage des Auftraggebers.

®3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das
Urheberrecht. Die Einrdumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten.

6. Méngelbeseitigung

1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachtréglich
hervorkommende Unrichtigkeiten und Méangel in seiner schriftlichen als
auch miindlichen beruflichen AuRerung zu beseitigen, und verpflichtet, den
Auftraggeber hiervon unverziglich zu verstandigen. Er ist berechtigt, auch
liber die urspriingliche berufliche AuBerung informierte Dritte von der
Anderung zu verstandigen.

2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind;
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des
Auftragnehmers bzw. — falls eine schriftliche berufliche AuRerung nicht
abgegeben wird — sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten
Tatigkeit des Auftragnehmers.

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlagen der Nachbesserung
etwaiger Mangel Anspruch auf Minderung. Soweit dartber hinaus
Schadenersatzanspriiche bestehen, gilt Punkt 7.

7. Haftung

1) Samtliche Haftungsregelungen gelten fiir alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis, gleich aus welchem
Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet fir Schaden im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhaltnis (einschlieBlich dessen Beendigung) nur bei
Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2
ABGB wird ausgeschlossen.

2) Im Falle grober Fahrlassigkeit betrégt die Ersatzpflicht des
Auftragnehmers hochstens das zehnfache der
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung geman §
11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils
geltenden Fassung.

?3) Die Beschrankung der Haftung gemaf Punkt 7 (2) bezieht sich auf
den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst sémtliche
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Ricksicht darauf, ob Schaden in
einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind.
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle
beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung,
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt
ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen
beruht. Weiters ist, auBer bei vorsatzlicher Schadigung, eine Haftung des
Auftragnehmers fiir entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben-
oder ahnliche Schaden, ausgeschlossen.

4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden
Kenntnis erlangt haben, spatestens aber innerhalb von drei Jahren ab
Eintritt des (Priméar)Schadens nach dem anspruchsbegriindenden Ereignis
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen
Vorschriften zwingend andere Verjahrungsfristen festgesetzt sind.

(5) Im Falle der (tatbestandsméaRigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchfiihrung des
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Ruicksicht
darauf, ob andere Beteiligte vorséatzlich gehandelt haben.

(6) In Fallen, in denen ein férmlicher Bestatigungsvermerk erteilt wird,
beginnt die Verjahrungsfrist spatestens mit Erteilung des
Bestatigungsvermerkes zu laufen.

) Wird die Tétigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten
verarbeitenden Unternehmens, durchgefuhrt, so  gelten mit
Benachrichtigung des Auftraggebers dariiber nach Gesetz oder Vertrag
be- oder entstehende Gewadhrleistungs- und Schadenersatzanspriiche
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer
haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur fur Verschulden bei der
Auswabhl des Dritten.

(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegeniiber ist in jedem Fall
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der
Auftraggeber diese Uber diesen Umstand ausdriicklich aufzuklaren. Soweit



ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zulassig ist oder eine
Haftung gegentber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise
tUbernommen wurde, gelten subsidiar diese Haftungsbeschrankungen
jedenfalls auch gegenuber Dritten. Dritte konnen jedenfalls keine
Anspriiche stellen, die Uber einen allfalligen Anspruch des Auftraggebers
hinausgehen. Die Haftungshdchstsumme gilt nur insgesamt einmal fiir alle
Geschadigten, einschlieBlich der Ersatzanspriche des Auftraggebers
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter
oder auch mehrere Dritte) geschéadigt worden sind; Geschéadigte werden
nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von samtlichen Anspriichen Dritter
im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch mindlicher
beruflicher AuRerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und
klaglos halten.

9) Punkt 7 gilt auch fir allféllige Haftungsanspriiche des Auftraggebers
im Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis gegenuber Dritten
(Erfullungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den
Substituten des Auftragnehmers.

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

1) Der Auftragnehmer ist geman § 80 WTBG 2017 verpflichtet, tber
alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit fur
den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei
denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder
gesetzliche AuRerungspflichten entgegen stehen.

2) Soweit es zur Verfolgung von Anspruchen des Auftragnehmers
(insbesondere Anspriiche auf Honorar) oder zur Abwehr von Anspriichen
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzanspriiche des
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der
Auftragnehmer  von  seiner beruflichen  Verschwiegenheitspflicht
entbunden.

3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige
schriftliche berufliche AuRerungen (iber die Ergebnisse seiner Tatigkeit
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushandigen, es sei denn,
dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (,DSGVO®) hinsichtlich aller im
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der
Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten
im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem
Auftragnehmer Uberlassene Materialien (Papier und Datentrager) werden
grundsétzlich nach Beendigung der diesbeziiglichen Leistungserbringung
dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte
Ubergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer
verwahrt oder vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon
aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgeméfRen Dokumentation
seiner Leistungen bendtigt oder es rechtlich geboten oder berufsiblich ist.

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstiitzt, die
den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden
Pflichten gegeniiber Betroffenen zu erfiillen, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, den entstandenen tatséchlichen Aufwand an den Auftraggeber
zu verrechnen. Gleiches gilt, fur den Aufwand der fur Auskinfte im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis anféllt, die nach Entbindung
von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegeniiber
Dritten diesen Dritten erteilt werden.

9. Ricktritt und Kundigung (,Beendigung*)

1) Die Erklarung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu
erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erléschen einer
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist, konnen die Vertragspartner den Vertrag
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch
bestimmt sich nach Punkt 11.

(©)] Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag tiber, wenn
auch nicht ausschlieBlich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen,
auch mit Pauschalvergitung) kann allerdings, soweit nichts anderes
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten (,Beendigungsfrist) zum Ende
eines Kalendermonats beendet werden.

4) Nach Erklarung der Beendigung eines Dauerauftrags — sind, soweit
im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren
vollstandige Ausfiihrung innerhalb der Beendigungsfrist (grundséatzlich)
maoglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern samtliche erforderlichen

Unterlagen rechtzeitig zur Verfigung gestellt werden und soweit nicht ein
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

5) Waéren bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige,
Ublicherweise nur einmal jéhrlich zu erstellende Werke (z.B.
Jahresabschlusse, Steuererklarungen etc.) fertig zu stellen, so zéhlen die
Uber 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdriicklichem Einverstéandnis des
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist
der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemafR Punkt 9 (4) gegebenenfalls
ausdrucklich hinzuweisen.

10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des
Auftraggebers und rechtlichen Ausfiihrungshindernissen

@) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlasst der Auftraggeber eine ihm
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der
Auftragnehmer zur fristiosen Beendigung des Vertrages berechtigt.
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchfiihrung
des Auftrages verlangt, die, nach begriindetem Dafurhalten des
Auftragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsiiblichen Grundsatzen
entspricht. Seine Honoraranspriiche bestimmen sich nach Punkt 11.
Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers
begriinden auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der
ihm hierdurch entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten
Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem Kiindigungsrecht keinen
Gebrauch macht.

2) Bei Vertragen Uber die Fuhrung der Bucher, die Vornahme der
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose
Beendigung durch den Auftragnehmer geman Punkt 10 (1) zuléssig, wenn
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemaf Punkt 2. (1) zweimal
nachweislich nicht nachkommt.

11. Honoraranspruch

1) Unterbleibt die Ausfiihrung des Auftrages (z.B. wegen Ruicktritt oder
Kindigung), so gebihrt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstéande,
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloRes
Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbeziglich auBer Ansatz,
daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall
nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner
und seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterléasst.

) Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebihrt das vereinbarte
Entgelt fur den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird
oder dies aus Grunden, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind,
unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte
Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren.

?3) Unterbleibt eine zur Ausfuhrung des Werkes erforderliche
Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt,
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklarung,
dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben
gelte, im Ubrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1).

4) Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemaf Punkt 9. (3) durch
den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflosung gemaf Punkt 10. (2) durch
den Auftragnehmer behalt der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch
fur drei Monate.

12. Honorar

1) Sofern nicht ausdriicklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird
jedenfalls gemaR § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene
Entlohnung geschuldet. Hohe und Art des Honoraranspruchs des
Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers
immer auf die &lteste Schuld anzurechnen.

2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit betragt eine
Viertelstunde.

?3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet.

4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang
zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert
verrechnet werden.

(5) Erweist sich durch nachtréglich hervorgekommene besondere
Umsténde oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den
Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu
fuhren (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren).



(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die
Umsatzsteuer zusétzlich. Beispielhaft aber nicht abschlieRend im
Folgenden (7) bis (9):

(@) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zéhlen auch belegte oder
pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse),
Diaten, Kilometergeld, Kopierkosten und &hnliche Nebenkosten.

8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zahlen die
betreffenden Versicherungspramien (inkl. Versicherungssteuer) zu den
Nebenkosten.

9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und
Sachaufwendungen fir die Erstellung von Berichten, Gutachten ua.
anzusehen.

(10) Fur die Ausfuhrung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche
Erledigung mehreren Auftragnehmern tbertragen worden ist, wird von
jedem das seiner Tatigkeit entsprechende Entgelt verrechnet.

(11) Entgelte und Entgeltvorschisse sind mangels anderer
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung féllig. Fir
Entgeltzahlungen, die spater als 14 Tage nach Falligkeit geleistet werden,
kénnen Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen
Unternehmergeschéften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2.
Satz UGB festgelegten Hohe.

(12) Die Verjahrung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende
der Leistung bzw. mit spaterer, in angemessener Frist erfolgter
Rechnungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab
Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer
Rechnung in die Biicher gilt jedenfalls als Anerkenntnis.

(14)  Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das
ist die Anfechtung wegen Verkirzung Uber die Hélfte fir Geschéfte unter
Unternehmern, wird verzichtet.

(15) Falls bei Auftragen betreffend die Fuhrung der Blicher, die
Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein
Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarung die Vertretungstatigkeit im Zusammenhang mit abgaben-
und beitragsrechtlichen Prifungen aller Art einschlieBlich der Abschluss
von Vergleichen uber Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen,
Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung u& gesondert zu honorieren.
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils
fur ein Auftragsjahr vereinbart.

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit
denim Punkt 12. (15) genannten Tatigkeiten, insbesondere Feststellungen
Uber das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur
aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschiusse verlangen und
seine (fortgesetzte) Tatigkeit von der Zahlung dieser Vorschiisse abhangig
machen. Bei Dauerauftradgen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis
zur Bezahlung friherer Leistungen (sowie allfalliger Vorschiisse geman
Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener
Teilhonorierung gilt dies sinngeman.

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt,
auBer bei offenkundigen wesentlichen Mangeln, nicht zur auch nur
teilweisen Zurlickhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare,
sonstigen Entgelte, Kostenerséatze und Vorschisse (Vergitungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf
Vergitungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig
festgestellten Forderungen zulassig.

13. Sonstiges

1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche
Zurlckbehaltungsrecht (8 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das
Zuruckbehaltungsrecht zu Unrecht ausgelbt, haftet der Auftragnehmer
grundsatzlich gemaR Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Hohe
seiner noch offenen Forderung.

2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge
der Auftragserfullung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und
ahnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfillung unter Einsatz
elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt,
nach Ubergabe samtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit
erstellter Daten, fir die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft,
in einem strukturierten, géngigen und maschinenlesbaren Format an den
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhéander, die
Daten zu léschen. Fiir die Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten,
gangigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer

Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemaf). Ist
eine Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten, géngigen und
maschinenlesbaren Format aus besonderen Griinden unmdglich oder
untunlich, kdnnen diese ersatzweise im Vollausdruck ubergeben werden.
Eine Honorierung steht diesfalls dafir nicht zu.

?3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner
Tatigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht fur den
Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber
und fur die Schriftstiicke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und fir
Schriftstiicke, die einer Aufbewahrungspflicht nach den fur den
Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung
von Geldwasche unterliegen. Der Auftragnehmer kann von Unterlagen, die
er an den Auftraggeber zurtickgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen.
Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber tbermittelt
worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes
Honorar (Punkt 12. gilt sinngemaf).

4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer (bergebenen
Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei
Nichtabholung Ubergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach
zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber,
Ubergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurtickstellen
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt
sinngeman). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des
Auftraggebers durch Dritte erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren
nicht fir Folgen aus Beschadigung, Verlust oder Vernichtung der
Unterlagen.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fallige Honorarforderungen mit
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei
ausdrucklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen
musste.

(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder kunftigen Honorarforderung
ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten
Transfer zu verstdndigen. Danach kann der sichergestellte Betrag
entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden.

14. Anzuwendendes Recht, Erflllungsort, Gerichtsstand
Q) Fur den Auftrag, seine Durchfihrung und die sich hieraus
ergebenden Anspriiche gilt ausschlie3lich dsterreichisches Recht unter

Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts.

) Erfillungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des
Auftragnehmers.

?3) Gerichtsstand ist — mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung — das sachlich zusténdige Gericht des Erfillungsortes.
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15. Erganzende Bestimmungen fur Verbrauchergeschéfte

1) Fir Vertrage zwischen Wirtschaftstreuhandern und Verbrauchern
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

2) Der Auftragnehmer haftet nur fur vorsatzliche und grob fahrlassig
verschuldete Verletzung der tibernommenen Verpflichtungen.

3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im
Falle grober Fahrlassigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht
begrenzt.

4) Punkt 6 Abs 2 (Frist fir Mangelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7
Abs 4 (Geltendmachung der Schadenersatzanspriiche innerhalb einer
bestimmten Frist) gilt nicht.

5) Rucktrittsrecht gemaf § 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklarung nicht in den vom
Auftragnehmer dauernd benutzten Kanzleiraumen abgegeben, so kann er
von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurticktreten. Dieser Rucktritt
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer
Woche erklart werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde,
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie
eine Belehrung Uber das Ricktrittsrecht enthalt, an den Verbraucher,
fruhestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das
Ruicktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschaftliche Verbindung mit dem
Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks SchlieBung dieses
Vertrages angebahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine
Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten
vorangegangen sind oder

3. bei Vertragen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort
zu erbringen sind, wenn sie Ublicherweise von Auftragnehmern auf3erhalb
ihrer Kanzleirdume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15
nicht tbersteigt.

Der Ricktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es
genlgt, wenn der Verbraucher ein Schriftstick, das seine
Vertragserklarung oder die des Auftragnehmers enthalt, dem
Auftragnehmer mit einem Vermerk zurtickstellt, der erkennen lasst, dass
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des
Vertrages ablehnt. Es genigt, wenn die Erklarung innerhalb einer Woche
abgesendet wird.

Tritt der Verbraucher gemaf § 3 KSchG vom Vertrag zuriick, so hat Zug
um Zug

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt
gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zuriickzuerstatten und den vom
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nitzlichen
Aufwand zu ersetzen,

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu
vergiiten, soweit sie ihm zum klaren und tGiberwiegenden Vorteil gereichen.

GemaR § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzanspriiche unbertihrt.
(6) Kostenvoranschlage gemaf § 5 KSchG:

Fir die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist.

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewahrleistet, wenn nicht das
Gegenteil ausdricklich erklart ist.

()] Mangelbeseitigung: Punkt 6 wird ergéanzt:

Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu
erflllen, an dem Ort, an dem die Sache ibergeben worden ist. Ist es fiir
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Ubersendung auf seine Gefahr
und Kosten vornehmen.

8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt:

Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewdhnlichen
Aufenthalt oder ist er im Inland beschéftigt, so kann fir eine Klage gegen
ihn nach den 88 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zustandigkeit
eines Gerichtes begriindet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der
gewdhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschéftigung liegt.

(9)  Vertrage uber wiederkehrende Leistungen:

(a) Vertrage, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen
und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die
fur eine unbestimmte oder eine ein Jahr Ubersteigende Zeit geschlossen
worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen
Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines
halben Jahres kundigen.

(b) Istdie Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare
Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der VertragsschlieBung
bestimmt sind, so kann der erste Kindigungstermin bis zum Ablauf des
zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Vertragen kann die
Kundigungsfrist auf hdchstens sechs Monate verlangert werden.

(c) Erfordert die Erfillung eines bestimmten, in lit. a) genannten
Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies
dem Verbraucher spétestens bei der VertragsschlieBung bekannt
gegeben, so kdnnen den Umstanden angemessene, von den in lit. a) und
b) genannten abweichende Kiindigungstermine und Kiindigungsfristen
vereinbart werden.

(d) Eine Kundigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht
ausgesprochen worden ist, wird zum nachsten nach Ablauf der
Kundigungsfrist liegenden Kindigungstermin wirksam.



	1_NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds 2025 JA
	Seite
	1. Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung
	2. Aufgliederung und Erläuterung von wesentlichen Posten des Rechnungsabschlusses
	3. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses
	3.1. Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchführung und Rechnungsabschluss
	3.2. Erteilte Auskünfte
	3.3. Stellungnahme zu Tatsachen nach § 273 Abs 2 UGB (Ausübung der Redepflicht)

	4. Bestätigungsvermerk
	Prüfungsurteil
	Grundlage für das Prüfungsurteil
	Hervorhebung eines Sachverhaltes
	Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter für den Rechnungsabschluss
	Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechnungsabschlusses
	Haftungsbeschränkung
	Input data


	2_Bilanz 2025 für Bericht
	3_GuV 2025 für Bericht
	4_Angaben und Erläuterungen zum RA 2025_IPE Fr. Heidegger ,10.03.2026
	5_Fristigkeitenspiegel 2025 für Bericht
	Fristigkeitenspiegel langfr. Vermögen 2025
	Fristigkeitenspiegel Verbindlichkeiten 2025

	6_Erläuterungen 2025 final
	7_AAB_2018_de (072023)

		2026-04-30T01:08:01-0700


	DateSigned_076e1eb3-f2c4-44a4-91a6-e6758be2030a: 30.04.2026


